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RS OGH 1986/3/4 14Ob13/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1986

Norm

AngG §10 I

AngG §10 II

Rechtssatz

Ob in einer "Betreuungsprovision" wie sie in der Versicherungswirtschaft üblich ist, auch Anteile an

Vermittlungsprovision enthalten sind, kann nicht generell bejaht oder verneint werden, sondern ist durch Schätzung

auf betriebskalkulatorischer Grundlage zu ermitteln. Auch eine höhere Erstprovision kann eine bloße Teilabgeltung

und in den Folgeprovisionen daher ein Vermittlungsanteil enthalten sein.
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